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Index

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

EStG 1988 §16 Abs1 Z1;

EStG 1988 §4 Abs4;

Rechtssatz

Ausführungen zur Frage, ob für den Abgabep9ichtigen die Abzugsfähigkeit der Zinsen für ein Darlehen, mit dem er den

Kauf eines land- und forstwirtschaftlichen Grundstücks =nanziert hatte, als Betriebsausgaben oder Werbungskosten in

Betracht kam. (Hier: Der Abgabepflichtige erzielte Einnahmen aus der späteren Verpachtung dieser Liegenschaft.)
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